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Diese Hintergrundinformation zur Kindergarantie geht insbesondere auf den am 24. März 2021 
veröffentlichten Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Empfehlung des Rates 
zur Einführung einer Europäischen Kindergarantie ein und stellt somit eine Aktualisierung 
für den im Dezember 2020 veröffentlichten Newsletter der Beobachtungsstelle1 dar. 
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1 Lange, Katrin (2020): Perspektiven auf eine europaweite Kindergarantie zur Bekämpfung von Kinderarmut in Europa. 
Newsletter der Beobachtungsstelle 2/2020. 

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/db0d97c8c0.pdf
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1 Vorschlag der Europäischen Kommission 
Die Europäische Kommission hat am 24. März 2021 einen Vorschlag für eine Empfehlung 
des Rates zur Einführung einer Europäischen Kindergarantie2 angenommen. Ziel der 
Kindergarantie ist es, die Chancengleichheit von Kindern, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, zu fördern.3 

1.1 Zielgruppen 

Die Empfehlung gilt für bedürftige Kinder: 

• Personen unter 18 Jahren, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, 

• Kinder mit Migrationshintergrund, 

• Kinder in prekären familiären Verhältnissen (Alleinerziehenden-Haushalt; Haushalte, 
in denen ein Elternteil mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen, 
Langzeiterkrankungen lebt, Vorkommen von Drogenmissbrauch, häuslicher Gewalt; 
Teenagermütter, inhaftierter Elternteil). 

Enthält aber auch eine Empfehlung, dass die Mitgliedstaaten zusätzlich auch selbst 
ermitteln sollten, welche Kinder bedürftig sind, und welche weiteren Formen der 
Benachteiligung berücksichtigt werden sollten, beispielweise: 

• obdachlose Kinder oder Kinder, die von schwerer wohnungsbezogener Entbehrung 
betroffen sind, 

• Kinder mit Behinderungen, 

• Kinder aus einer ethnischen Minderheit (insbesondere Roma), 

• Kinder in alternativen Formen der Betreuung (insbesondere in 
Betreuungseinrichtungen). 

1.2 Zentrale Empfehlung 

Die Mitgliedstaaten werden ersucht bedürftigen Kindern Folgendes zu garantieren: 

• Effektiver und kostenloser Zugang4 zu 

• frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung, 

                                                
2 Europäische Kommission (2021): Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer Europäischen 
Kindergarantie. COM (2021) 137 final. Siehe auch Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 24. März 2021. 

3 Die Europäische Kindergarantie ergänzt die zweite Säule der Kinderrechtsstrategie (hier: Recht der Kinder, ihr Potenzial 
unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund voll auszuschöpfen), die am selben Tag von der Europäischen Kommission 
angenommen wurde. 

4 Begriffsbestimmung „effektiver und kostenloser Zugang: „[…] eine Situation, in der Dienste kostenlos, leicht verfügbar, 
zugänglich und von guter Qualität sind sowie zeitnah bereitgestellt werden und in der den potenziellen Nutzern bekannt ist, 
dass sie vorhanden sind und Anspruch auf deren Nutzung besteht.“ (S. 26 im Vorschlag). 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=de
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1226
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-rights-child_en
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• Bildungsangeboten und schulbezogenen Aktivitäten5, 

• mindestens einer gesunden Mahlzeit pro Schultag, 

• Gesundheitsversorgung. 

• Effektiver Zugang6 zu 

• gesunder Ernährung7, 

• angemessenem Wohnraum8. 

Die Mitgliedstaaten werden in der Empfehlung anhand einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen9 
angeleitet, wie sie diese Garantien erreichen können.  

1.3 Integrierter und unterstützender politischer Rahmen 

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, einen integrierten und unterstützenden 
politischen Rahmen zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung von Kindern zu schaffen. 
Dieser soll sich darauf konzentrieren,  

• die generationenübergreifenden Zyklen von Armut und Benachteiligung zu 
durchbrechen und  

• die sozioökonomischen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu verringern.  

Zu diesem Zweck sollen die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Empfehlung unter 
anderem folgende weitere Punkte berücksichtigen: 

• Sicherstellen der Kohärenz dieser Empfehlung mit sozial-, bildungs-, gesundheits-, 
ernährungs- und wohnungspolitischen Strategien auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene, 

• Investitionen in Bildung, angemessene Gesundheits- und Sozialschutzsysteme 
erhöhen, 

• Berücksichtigung territorialer Aspekte der sozialen Ausgrenzung, 

• Zusammenarbeit mit  

• nationalen, regionalen und lokalen Behörden,  

                                                
5 Begriffsbestimmung „schulbezogene Aktivitäten“: „[…] das Lernen im Rahmen von Spiel, Freizeit, Sport oder kulturellen 
Aktivitäten, das innerhalb oder außerhalb der regulären Schulzeiten stattfindet, von der Schule organisiert wird und Teil der 
Schullehrpläne ist oder mit ihnen verbunden ist“ (S. 26 im Vorschlag). 

6 Begriffsbestimmung „effektiver Zugang: „[…] eine Situation, in der Dienste leicht verfügbar, erschwinglich, zugänglich und von 
guter Qualität sind sowie zeitnah bereitgestellt werden und den potenziellen Nutzern bekannt ist, dass sie vorhanden sind und 
Anspruch auf deren Nutzung besteht“ (S. 26 im Vorschlag). 

7 Begriffsbestimmung „gesunde Mahlzeit“ oder „gesunde Ernährung“: „[…] eine ausgewogene Nahrungsaufnahme, die Kindern 
Nährstoffe liefert, die für ihre körperliche und geistige Entwicklung und für körperliche Betätigung, die den physiologischen 
Bedürfnissen entspricht, erforderlich sind (S. 26 im Vorschlag). 

8 Begriffsbestimmung „angemessener Wohnraum“: „[…] eine Wohnung, die den geltenden nationalen technischen Standards 
entspricht, sich in einem angemessenen Zustand befindet, einen angemessenen Temperaturkomfort bietet und zu 
erschwinglichen Kosten zur Verfügung steht (S. 26 im Vorschlag). 

9 Siehe ausführlich S. 28-30 im Vorschlag. 
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2 Vorbereitende Maßnahme zur Kindergarantie 
Die Idee einer europaweiten Kindergarantie geht zurück auf eine Entschließung des 
Europäischen Parlaments im November 2015, die zur Verringerung von Ungleichheit in 
Europa einen besonderen Schwerpunkt auf Kinderarmut setzte.18 2017 forderte das Parlament 
erstmals eine Kindergarantie ein.19 Anschließend wurde seitens der Europäischen 
Kommission eine mehrjährige vorbereitende Maßnahme beschlossen mit dem Ziel, die 
Machbarkeit einer europaweiten Kindergarantie überprüfen zu lassen.20 Diese teilweise noch 
laufende vorbereitende Maßnahme unterteilt sich in drei Phasen:21 

 

Überblick vorbereitende Maßnahme zur Kindergarantie 

Erste Phase: Machbarkeitsstudie (September 2018 bis April 2020) 

2019 • Anfangsbericht (nicht mehr veröffentlicht) 

• Bericht über die Online-Konsultation mit zentralen Akteuren  

• Bericht über acht Fallstudien zur Wirksamkeit von Förderprogrammen 

• 28 nationale Berichte (nicht veröffentlicht)  

• Jeweils ein Bericht zu den fünf als relevant identifizierten Politikbereichen 
(frühkindliche Bildung und Erziehung, Bildung, Gesundheit, Ernährung und 
Wohnen) (nicht veröffentlicht)  

• Workshops und Zielgruppenberichte zu vier besonders vulnerablen Gruppen: 
Kinder in Heimunterbringung, Kinder in besonders armutsgefährdeten 
Familiensituationen, Kinder mit Behinderungen, Kinder mit Migrations- oder 
Fluchterfahrung 

2020 • “Children’s voices“: Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus vier 
Konsultationen mit Kindern  

• Zwischenbericht (nicht mehr veröffentlicht) 

• Abschlusskonferenz der ersten Phase am 17. Februar 2020 

• Abschlussbericht 

                                                
18 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2015 zur Verringerung von Ungleichheit mit besonderem 
Schwerpunkt auf Kinderarmut (2014/2237(INI)). 

19 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Februar 2017 zum Europäischen Semester für die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik: Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2017 (2016/2307(INI)). 

20 Annual work programme for the implementation of the „Preparatory action –Child Guarantee Scheme / Establishing A 
European child guarantee and financial support“ for 2017, Commission Decision C(2017)5615, 16. August 2017. 

21 Siehe Newsletter 2/2020 der Beobachtungsstelle zu Perspektiven auf eine europaweite Kindergarantie zur Bekämpfung von 
Kinderarmut in Europa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0401&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0401&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_DE.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18236&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18236&langId=en
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/db0d97c8c0.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/db0d97c8c0.pdf
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3 Kinderarmut in Europa 
Kinderarmut ist in Europa, auch in den wirtschaftlich starken Staaten, weit verbreitet. Mit 22,5 
Prozent, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, stellen Kinder die am stärkste 
gefährdete Bevölkerungsgruppe in der Europäischen Union dar. Allerdings variieren die 
Kinderarmutsquoten29 zwischen den Mitgliedstaaten erheblich: 

 

 

Abbildung 1: Von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder in der Europäischen Union im Jahr 2019 
(Prozentsatz der Kinder unter 18 Jahren)  

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung 

 

2019 waren Kinder und Jugendliche in der Europäischen Union am stärksten in Rumänien 
(35,8 %) und Bulgarien (33,9 %) von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, wohingegen 
sie in Slowenien (11,7 %) und Tschechien (13 %) am wenigsten davon bedroht waren. 
Deutschland liegt im europäischen Vergleich an fünfter Stelle (15 %) und damit unterhalb des 
Durchschnitts in der EU-27 (22,5 %).30 

                                                
29 In der Europäischen Union wird mit AROPE (At Risk of Poverty or social Exclusion) ein mehrdimensionaler Indikator 
verwendet, um die Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen zwischen den Mitgliedstaaten und 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu messen. 

30 Eurostat (2020): Children at risk of poverty or social exclusion (in Englisch). 
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4 Weiterführende Informationen 
• Für regelmäßige Informationen zur Kindergarantie können Sie das monatliche EU-

Monitoring der Beobachtungsstelle abonnieren. 

• Für eine Übersicht zur Kindergarantie siehe insbesondere auch den Newsletter 2/2020 
der Beobachtungsstelle zu Perspektiven auf eine europaweite Kindergarantie zur 
Bekämpfung von Kinderarmut in Europa. 

• Webseite der Europäischen Kommission zur Kinderrechtestrategie und zur 
Kindergarantie (in Englisch). 

• Webseite der Europäischen Kommission zur vorbereitenden Maßnahme der 
Kindergarantie (in Englisch). 

• Europäischer Rechnungshof (2020): Bekämpfung der Kinderarmut – Unterstützung 
durch die Kommission muss gezielter erfolgen. Sonderbericht. 

• Webseite der Arbeitsgemeinschaft deutscher Familienorganisationen zur 
Kindergarantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa ist ein 
Projekt des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V., welches aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Die Publikation 
gibt nicht die Auffassung der Bundesregierung wieder. Die Verantwortung für den Inhalt obliegt 
der Autorin. Die Beobachtungsstelle widmet sich in ihrer Arbeit der europäisch-vergleichenden 
Analyse gesellschaftspolitischer Trends und Entwicklungen. 

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/aktuelles/
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/aktuelles/
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/db0d97c8c0.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/db0d97c8c0.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20/SR_child_poverty_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20/SR_child_poverty_DE.pdf
https://www.ag-familie.de/home/childguarantee
https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/

